
II .. '9643 der Beibgen zu den Ste!l0graphischen Protokollen 

des Nationalrates XVHI. Gesetzgebungsp;':iod~ 

Nr. 4t28/J 
1993 -04- 30 ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Haider, Dr. Partik-PabIe 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Ausländerzentralregister 

Mit den §§ 75 und 76 Fremdengesetz wird die Ermittlung und Verarbeitung von 

Personendaten nicht österreichischer Staatsbürger im Rahmen einer ZentrmJn Infor

mationssammlung normiert. 

Gemäß § 86 Fremdengesetz treten die §§ 75 und 76 mit Jänner 1994 in Kraft. 

Nach dem § 9 Aufenthaltsgesetz hat der Bundesminister für Inneres dafür Sorge zu 

tagen, daß die festgelegte Anzahl von Aufenthaltsbewilligungen nicht überschritten 

wird. Dabei hat der Bundesminister für Inneres erforderlichenfalls auch ein auto

mationsunterstütztes Register ZU führen. 

EDV-ProjekUJ sind belwnnt dafür, immer erst mit einer erheblich~ zeitlichen Ver-

zögerung wirklich zu funktionieren. : 

I 
In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den Herrn 

Bundesminister für Inneres nachstehende 
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Anfrage: 

1. Welche Maßnahmen wurden vom Bundesminister fiir Inneres getroffen, um 

einen zeit gerechten Einsatz der EDV im Sinne der §§ 75 und 76 Fremdengesetz 

zu gewährleisten? 

2. Wie sieht der zeitliche Ablaufplan zur fremden polizeilichen Nutzung der zen

tralen Informationssammlung aus? 

Welche Ausbaustufen sind dabei bisher erreicht worden? 

Wann ist der Gruntlausbau gegeben? 

Wann wird der Endausbau erreicht? 

3. Wird das Register nach § 9 Aufenthaltsgesetz EDV-unterstützt geführt werden? 

Wenn ja, welche Ausbaustufe ist dabei bisher erreicht worden? 

Wann ist der Gruntlausbau gegeben? 

Wann wird der Endausbau erreicht? 

Wenn nein, warum nicht? 

4. 1st daran gedacht, die Zentrale Informationssammlung nach den §§ 75 und 76 

Fremdengesetz getrennt vom Register nach § 9 A.ufenthaltsgesetz zu führen? 

Wenn ja, warum? 

5. Welche Schritte werden von Ihnen gesetzt werden, wenn absehbar wird, daß die 

EDV für die Anwendung der §§ 75 und 76 Fremdengesetz sowie § 9 A.ufen!

halts gesetz nicht zeitgerecht jertiggestellt wird? 

6. Werden für o. a. EDV-Anwendungen zusätzliche EDV-Anlagen beschafft? 

Wennja, wann wurde die diesbezügliche Ausschreibung mit welchem Lastenheft 

durchgeführt? 

Welches Auftragsvolumen gelangte dabei zur Vergabe? 
{ 
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